
Amtliche Mitteilung 11-2020 vom 17. Juni 2020 

 

Satzung zur Änderung der Allgemeinen Bestimmungen für Prüfungsordnungen 
der Hochschule Fulda – University of Applied Sciences vom 11. Juli 2018 (ABPO) 
 
 
Gemäß §§ 20 Abs. 1, 37 Abs. 5 des Hessischen Hochschulgesetzes (HHG) vom 14. Dezember 
2009 (GVBl. I S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 2017 (GVBl. I S. 482) 
hat das Präsidium der Hochschule Fulda – University of Applied Sciences am 16. Juni 2020 die 
nachstehende Satzung zur Änderung der Allgemeinen Bestimmungen für Prüfungsordnungen 
der Hochschule Fulda – University of Applied Sciences genehmigt. 

 

 

Präambel: 

Gemäß § 36 Abs. 2 Nr. 2 des Hessischen Hochschulgesetzes (HHG) vom 14. Dezember 2009 
(GVBl. I S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 2017 (GVBl. I S. 482) hat der 
Senat der Hochschule Fulda – University of Applied Sciences am 10. Juni 2020 die nachfolgen-
den Änderungen der Allgemeinen Bestimmungen für Prüfungsordnungen vom 11. Juli 2018 (AM 
26-2018) beschlossen, um unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie einen ordnungsgemä-
ßen Studienverlauf zu ermöglichen und unangemessene Härten zu vermeiden. 

 

Artikel 1: Änderungen 

1. § 5 (Module und ECTS-Punkte) wird wie folgt geändert: 

Als Absatz 7 wird angefügt:  
„1Sofern in einer Modulbeschreibung Voraussetzungen für die Teilnahme an einem Modul 
definiert sind, kann darauf verzichtet werden, wenn diese Voraussetzungen bedingt durch 
die Corona-Pandemie nicht rechtzeitig vor der Belegung des Moduls erworben werden konn-
ten. 2Die Entscheidung trifft der Prüfungsausschuss.“ 

 

 

2. In § 10 (Meldung und Zulassung zu den Prüfungsleistungen) werden in Absatz 2 die Sätze 
5 und 6 angefügt:   
 
„5Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie sind Abmeldungen von Präsenzprüfungen bis 
zum Beginn der Prüfung (= bis einschließlich zur Stellung der Gesundheitsfrage bei mündli-
chen oder praktischen Prüfungen bzw. bis vor Ausgabe der Prüfungsaufgaben bei Klausu-
ren) ohne Angabe eines wichtigen Grundes zulässig. 6Das Nichterscheinen zu einer Prüfung 
gilt als Abmeldung von der Prüfung.“ 

 

 

3. In § 11 (Prüfungsleistungen) werden in Absatz 1 die folgenden Sätze angefügt:  
 
„7Sofern die Modulbeschreibungen Prüfungsformen vorsehen, die zwingend die Anwesen-
heit der zu prüfenden Person voraussetzen (z. B. Fachgespräch, Kolloquium, Klausur, Re-
ferat, Präsentation), können die Prüfenden vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie da-
von abweichende Prüfungsformen wählen, die eine Anwesenheit nicht erfordern (z. B. Haus-
arbeit, Ausarbeitung, Bericht) oder eine der folgenden Formen wählen: 

 Abnahme der Prüfung per Videokonferenzsystem: 
dieses Format bietet sich für die Abnahme von mündlichen Prüfungen sowie ggf. 
für Referate und Präsentationen an. Bei der Durchführung der Prüfung ist sicher-
zustellen, dass 
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 die zu prüfende Person mit dieser Prüfungsform einverstanden ist, 

 ein Videokonferenzsystem genutzt wird, das die Einhaltung der datenschutz-
rechtlichen Vorgaben gewährleistet; vorrangig ist das System WebEx (HFD-
Domain) zu verwenden, weiterhin können DFNConf, AdobeConnect (DFN) 
sowie Jitsi (HFD-Domain) genutzt werden, 

 die Identität der zu prüfenden Person durch einen Abgleich des Videobildes 
mit einem amtlichen Ausweisdokument überprüft wird. 

8Zur Vermeidung von Täuschungen ist durch die Einstellung des Videobildes zu 
gewährleisten, dass sich außer der zu prüfenden Person keine weiteren Personen 
im Raum befinden und dass keine unerlaubten Hilfsmittel genutzt werden. 9Die zu 
prüfende Person hat dies neben ihrem Einverständnis zur Durchführung der Prü-
fung per Videokonferenz zudem durch eine entsprechende Erklärung zu versichern 
(Formular über StB erhältlich). 10Im Fall von technischen Störungen entscheidet die 
Erstprüfer*in, ob die Prüfung fortgesetzt oder als nicht unternommen gewertet wird. 

 11Open-Book-Prüfung: 
bei dieser Prüfung haben die Studierenden die Prüfungsaufgaben ohne Aufsicht 
und ohne Beschränkung der Hilfsmittel in einem vorgegebenen Zeitraum zu bear-
beiten und in elektronischer Form einzureichen. 12Die Bearbeitungsdauer ist nicht 
auf den in § 13 Abs. 2 für Präsenzklausuren vorgegebenen Zeitrahmen be-
schränkt. 

13Abweichende Prüfungsformen sind den Studierenden rechtzeitig, spätestens 2 Wochen 
vor Prüfungstermin, in geeigneter Form mitzuteilen.“ 

 

 

4. In § 13 Abs. 2 (Schriftliche Prüfungen, Klausur) werden als Sätze 4 und 5 eingefügt:  
 
„4Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie kann abweichend von der zuvor bekannt ge-
gebenen Prüfungsdauer eine kürzere Dauer festgesetzt werden, um die reibungslose Durch-
führung der Prüfungen zu gewährleisten; in diesem Fall ist der Umfang der Prüfungsaufga-
ben der verkürzten Prüfungsdauer anzupassen. 5Die verkürzte Prüfungsdauer ist den Stu-
dierenden rechtzeitig, spätestens zwei Wochen vor dem Prüfungstermin, in geeigneter 
Weise bekannt zu geben.“  
 
Der bisherige Satz 4 wird Satz 6. 

 

 

5. In § 20 Absatz 3 (Wiederholung von Prüfungsleistungen, Jahresfrist) wird als Satz 7 ange-
fügt:  
 
„7Aufgrund der Corona-Pandemie wird das Sommersemester 2020 für die Fristberechnung 
nach Satz 1 nicht berücksichtigt.“ 

 

 

6. In § 25 (Abgabe schriftlicher Prüfungsleistungen und der Abschlussarbeit) wird als Absatz 6 
angefügt:   
 
„1Sollte die Bearbeitung einer Prüfungsleistung aufgrund der Corona-Pandemie infolge eines 
eingeschränkten Angebots der hiesigen Hochschul- und Landesbibliothek bzw. anderer 
Hochschul- oder Universitätsbibliotheken verzögert oder unmöglich werden, weil erforderli-
che Literatur und andere Materialien nicht verfügbar sind, besteht die Möglichkeit, die Bear-
beitungszeit für die Dauer der Beschränkung, längstens jedoch für drei Monate ruhen zu 
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lassen (§ 24 Abs. 3). 2Das Gleiche gilt, wenn aufgrund von Labor- oder Betriebsschließungen 
die Bearbeitung des Themas einer Prüfungsleistung nicht mehr möglich ist. 3Die Entschei-
dung trifft der jeweils zuständige Prüfungsausschuss. 4Der Prüfungsausschuss kann eine 
entsprechende Regelung in vergleichbaren Fällen auch durch Grundsatzbeschluss für eine 
Mehrzahl von Prüfungsleistungen treffen. 5Die Prüfenden und das Studienbüro sind zu infor-
mieren.“ 

 

 

Artikel 2: Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Satzung tritt rückwirkend zum Beginn des Sommersemesters 2020 in Kraft. Sie tritt mit 
Ablauf des Sommersemesters 2020 außer Kraft. 
 
 
 
 
 
 
Fulda, d. 17.06.2020   
 Prof. Dr. Karim Khakzar 

Präsident der Hochschule Fulda 

 


